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Technische Information zur Kennzeichnung pyrotechnischer Gegenstände ab 

dem 01. Oktober 2009 (Stand 02.12.2010) 
 
 
 
Mit dem 1. Oktober 2009 wird u.a. die europäische Richtlinie 2007/23/EG für das 
Inverkehrbringen von pyrotechnischen Gegenständen in Deutschland umgesetzt.  
Ab diesem Datum werden bis 2017 (Übergangsvorschriften) die neue und die alte 
Version der Kennzeichnung auf den pyrotechnischen Gegenständen zu finden sein.  
 
Sowohl das alte Zulassungszeichen z.B. 
 
BAM-PII-ZZZZ                (Bsp. BAM-PII-0001) 
 
wie auch die neuen Zeichen. Davon wird es mehrere geben. Es sind: 
 
das CE Zeichen 
 
CE WWWW                      (Bsp. CE 0589) 
 
die WWWW bedeuten die europäische Kennnummer für die benannte Stelle, die die 
Überwachung des Qualitätssicherungsystems durchführt. Die BAM hat die Nummer 
0589, 
 
die Registriernummer 
 
 XXXX-YY-ZZZZ                (Bsp. 0589-F2-0001) 
 
dabei stellt XXXX die Kennnummer der benannten Stelle, die die Baumusterprüfung 
durchgeführt hat (kann mit WWWW identisch sein) und YY die Kategorie dar (s. § 6 
Abs. 6 der 1. SprengV in Verbindung mit Anlage 4 der 1. SprengV und nachfolgende 
Tabelle 1), 
 
die Identifikationsnummer nach § 6 Abs. 4 der 1. SprengV (mit Ausnahme der 
pyrotechnischen Gegenstände für Fahrzeuge sowie der Kategorien F1 und F4) 
 
BAM-YY-ZZZZ                  (Bsp. BAM-F2-0001) 
 
die sicher stellen soll, dass die für den normalen Verwender verbotenen 
Gegenstände nicht in den allgemeinen Verkauf gelangen und die 
Gebrauchsanleitungen mit den Gefahrenhinweisen korrekt sind. 
 
ZZZZ bedeutet jeweils eine spezifische Nummer zur Identifikation des 
Gegenstandes. Diese wird durch die BAM vergeben.  
 
Befindet sich auf einem Gegenstand nur eine Identifikationsnummer der 
Kategorie F1, P1 oder P2 (z.B. BAM-F1-ZZZZ), so handelt es sich um 
Gegenstände, die nicht der Richtlinie 2007/23/EG unterliegen aber Pyrotechnik 
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enthalten (z.B. Amorces für Spielzeugpistolen - Spielzeugrichtlinie). Für diese 
ist die Anbringung der Identifikationsnummer als Zulassungskennzeichen (kein 
Konformitätsnachweis nach Richtlinie 2007/23/EG) vorgeschrieben. 
Auf die bildliche Darstellung des CE Zeichens wird an dieser Stelle verzichtet. Eine 
Abbildung finden Sie im Anhang 4 der Richtlinie 2007/23/EG. Diese erlaubt 
Fälschungsmerkmale zu erkennen.  
 
 
Die benannten Stellen sind unter folgendem Link aufgeführt: 
 
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.no
tifiedbody&dir_id=131581&type_dir=NO%20CPD&pro_id=99999&prc_id=99999&ann
_id=99999&prc_anx=99999
 
Die pyrotechnischen Anzündmittel werden künftig den sonstigen pyrotechnischen 
Gegenständen zugeordnet. 
Die pyrotechnischen Sätze sind den Explosivstoffen (Richtlinie 93/15/EG) gleich 
gestellt. Künftig wird es bei den pyrotechnischen Sätzen auch zwei Kategorien S1 
und S2 geben. Umgangsrechtlich entsprechen diese den Unterschieden zwischen T1 
und T2 bzw. von P1 und P2. 
 
In der Tabelle 1 wird eine Zusammenfassung der einzelnen Kategorien im 
Zusammenhang mit Baumusterprüfung (früher Zulassungsprüfung), den 
Qualitätssicherungsmodulen und den Identifikationszeichen gegeben. 
 
Die in der Tabelle angegebenen pyrotechnischen Gegenstände § 5 Abs. 2 SprengG 
sind jene, die nicht der Richtlinie 2007/23/EG unterliegen und somit nicht mit dem CE 
Kennzeichen versehen werden. 
 
Zu den allgemeinen Anforderungen zur Kennzeichnung der pyrotechnischen 
Gegenstände und deren kleinsten Ursprungverpackung sei auf den § 14 der            
1. SprengV verwiesen. 
 
Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass bei pyrotechnischen 
Gegenständen für Fahrzeuge die Kennzeichnung in englischer Sprache erfolgen 
darf. Bei diesen Gegenständen wird auch kein Identifikationszeichen auf den 
Gegenständen angebracht.  

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=131581&type_dir=NO%20CPD&pro_id=99999&prc_id=99999&ann_id=99999&prc_anx=99999
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=131581&type_dir=NO%20CPD&pro_id=99999&prc_id=99999&ann_id=99999&prc_anx=99999
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=131581&type_dir=NO%20CPD&pro_id=99999&prc_id=99999&ann_id=99999&prc_anx=99999
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Hauptgruppe  Kategorie  Baumusterprüfung 

Modul  
QS Modul  ID - Zeichen  

F1 B / §5 SprengG C, D, E BAM – F1 - ZZZZ 

F2 B / §5 SprengG C, D, E BAM – F2 - ZZZZ 

F3 B/ §5 SprengG  C, D, E BAM – F3 - ZZZZ 

Feuerwerk  

F4 B oder H C, D, E, H BAM – F4 - ZZZZ 

T1 B / §5 SprengG  C, D, E BAM – T1 - ZZZZ Bühnen- und 
Theaterpyro-
technik  T2 B / §5 SprengG C, D, E BAM – T2 - ZZZZ 

P1 B / §5 SprengG C, D, E BAM – P1 - ZZZZ 

P2 B / §5 SprengG C, D, E BAM – P1 - ZZZZ 

P1-Anz. B / §5 SprengG C, D, E BAM – P1 – ZZX - ZZZZ 

Sonstige 
Pyrotechnik  

P2-Anz. B / §5 SprengG C, D, E BAM – P2 – ZZX - ZZZZ 

P1 B / §5 SprengG – 
ohne CE 

C, D, E BAM – P1 – ZZZZ 
BAM – F1 -  ZZZZ  

Gegenstände nach 
§ 5 Abs. 2 
SprengG  

P2 B / §5 SprengG – 
ohne CE 

C, D, E BAM – P2 – ZZZZ  

S1 B / §5 SprengG – 
(93/15/EWG) 

C, D, E BAM – S1 - ZZZZ Pyrotechnische 
Sätze  

S2 B / §5 SprengG – 
(93/15/EWG) 

C, D, E BAM – S2 - ZZZZ 

 
Tabelle 1: Zusammenfassung der Kategorien von pyrotechnischen Gegenständen 
 
 
 
 


